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Bund Deutscher Forstleute          
Landesverband Rheinland-Pfalz 

 
 

INFO 04/08 
 
 
 
 
 
Eigenständige „Zentralstelle der Forstverwaltung“ (2) 
 
 
 
 

Mit INFO 01/08 hatten wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZdF über 
Aspekte und Fragen zur Eigenständigkeit der ZdF und zum Umzug am Standort 
Neustadt informiert. Hier weitere Informationen dazu: 
 
 
Wann kommen die bindenden Regelungen wie Organisationsverfügung, 
Geschäftsordnung? 
Diese liegen unserer Information nach als Entwurf im MUFV vor. Eine Beteiligung 
von Mitarbeitern der ZdF, der zuständigen Personalräte oder der berufs-
ständischen Vertretungen erfolgte nicht, obwohl Ideen der direkt Betroffenen 
sinnvoll gewesen wären. Wo findet sich dabei die im Leitbild verbindlich dar-
gelegte Unternehmenspolitik eines vertrauensvollen Umgangs und einer offenen 
Kommunikation wieder?  Es ist bedauerlich, dass eine lange vorbereitete 
organisatorische Änderung wie die Herauslösung der ZdF aus der SGD Süd 
erfolgte, ohne die dazu notwendigen Regelungen rechtzeitig zur Herauslösung 
vorzulegen. 
 
 
Gelten die verschiedenen Dienstvereinbarungen z.B. hinsichtlich 
Arbeitszeit, Nutzung der Telekommunikationsanlage/EDV/Internet etc. fort? 
Wann werden die Personalräte (örtlicher Personalrat der ZdF am Standort 
NW und Gesamtpersonalrat) gewählt? 
Die Neuwahl erfolgt nach jetzigem Stand am 14.05. diesen Jahres. Mit einem 
Abschluss von Dienstvereinbarungen in den Bereichen Arbeitszeit, EDV etc. kann 
damit im oder ab dem 2. Halbjahr gerechnet werden. 
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Können weiterhin Dienstwagen genutzt werden? Wer organisiert dies? 
Eine Anfrage beim FB 54 ergab, dass die Beschaffung der Dienstwagen 
eingeleitet ist und auch das Buchungssystem, Verantwortlichkeiten etc. in den 
nächsten Wochen geklärt wird. Bis dahin sollte mit Buchungen noch abgewartet 
werden, da derzeit mit Hochdruck der Umzug vorbereitet wird. Gleiches gilt für die 
Buchung von Besprechungsräumen oder EDV bzw. Beamer etc. 
 
 
Können vor dem Umzug Räume besichtigt werden? 
Aufgrund der Zusage der Staatssekretärin gegenüber dem BDF konnte der 
Landesvorstand am 29.02.2008 die Räume besichtigen. Ein Versuch, diesen 
Termin als allgemeinen Besichtigungstermin für Interessierte der ZdF am 
Standort NW anzubieten, scheiterte. Auf L:\05 alle\ASiFa Grill können Bilder der 
neuen Arbeitszimmer angesehen werden. 
 
Einige Informationen dazu: Die Bauarbeiten sind voll im Gange, ein Teil der 
Zimmer ist nahezu fertig renoviert, bei anderen wird gerade mit Raufaser tapeziert 
bzw. gestrichen, der Estrich bzw. Nadelfilz gelegt. Die Elektroinstallation in den 
Räumen ist weitgehend beendet. Entlang den Außenwänden bzw. an einer Seite 
von Zimmer bzw. Box, jeweils bis zur Zimmermitte, sitzt ein Kabelkanal auf der 
Wand. Zentraldrucker sollen jeweils an beiden Flurenden eines jeden Stock-
werkes stehen, die Ausdrucke werden am Drucker mit persönlichem Code 
abgerufen, so dass eine Sortierung bzw. versehentliche Mitnahme von Aus-
drucken unterbleiben. Das Gebäude soll rund um die Uhr betreten werden 
können, die Schließanlage an den Außentüren kann mithilfe des Zeiterfassungs-
chips geöffnet werden. Im Unterschied zu dem Gebäudeteil der Niederländischen 
Militärpolizei soll keine Außenbeschattung an den Fenstern installiert werden, der 
Denkmalschutz habe das unterbunden. Warum das bei "unserem" Gebäude greift 
und nicht beim benachbarten, liegt wahrscheinlich am Zeitpunkt der 
Unterschutzstellung, die nach dem Bezug durch die Militärpolizei erfolgte.  
 
Umzugstermin ist und bleibt wohl das verlängerte Wochenende über 
Fronleichnam. Dann wäre am Mittwoch, 21.05.08 das Einpacken zu beenden. 
(bzw. bei Personen, die auf Dienstreise oder in Urlaub sind, entsprechend früher). 
Ob die Belegschaft (außer den am Umzug unmittelbar beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern) über Urlaub, AK, GA  frei verfügen kann, wird nach Aussage der 
Verantwortlichen rechtzeitig geklärt. 
 
_________________________________________________________________ 
BDF Rheinland-Pfalz 
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Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen? Dann wenden Sie sich bitte an 
die BDF-Landesgeschäftsstelle oder an die Kolleginnen und Kollegen im 
BDF vor Ort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bund Deutscher Forstleute 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
Postfach 1407  email: BDF.Rheinland-Pfalz@t-online.de 
54464 Bernkastel-Kues   www.bdf-rlp.de 


